
 
 

SV OCHSENHAUSEN  
(ABTEILUNG FUSSBALL) 

 
 
 

Hygienekonzept  
für den Spielbetrieb  

im Stadion Hopfengarten in Ochsenhausen 
(ab 03. 04. 2022) 

 

 

Allgemeine Bestimmungen:  
 

Der Zugang zum Sportgelände und ins Sportheim ist Personen 
untersagt, die positiv auf SARS-CoV2 getestet wurden, einer anderen 
Absonderungspflicht im Zusammenhang mit Covid-19 gemäß CoronaVO 
Absonderung Baden-Württemberg vom 19.03.2022 unterliegen oder  
die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen 
(namentlich Fieber, Husten, Atemnot, neu auftretende Geruchs- und 
Geschmacksstörungen). 
 

Es wird generell empfohlen überall und zu jeder Zeit einen 
Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten. Diese 
Empfehlung gilt insbesondere im Umkleidereich und im 
Zuschauerbereich, aber in Spielpausen auch auf dem Spielfeld und der 
Tartanbahn.  
 
Das Tragen eines geeigneten Mund-Nasen-Schutzes im geschlossenen 
Innenbereich des Sportgeländes wird ebenso empfohlen. Dies gilt 
insbesondere beim Betreten des Sportheims und beim Aufenthalt in 
diesem zum Besuch der Toiletten bzw. zum Zweck des Erwerbs von dort 
angebotenen Getränken.  



Gleichfalls generell empfohlen wird eine ausreichende Belüftung 
geschlossener Innenräume, insbesondere des Sportheims, der Toiletten, 
sowie der Umkleidekabinen und der Duschen. 
 
Empfohlen wird auch das Unterlassen von Ritualen wie Abklatschen, 
sich in die Arme nehmen, zusammen Jubeln etc., auch Begrüßung per 
Händedruck, Umarmen. Jeder nicht den Notwendigkeiten des Spiels 
geschuldete körperliche Kontakt sollte vermieden werden.  
 

Personen, welche das Einverständnis zur Befolgung der in der aktuell 
gültigen Fassung des Hygienekonzepts des SV Ochsenhausen 
beschriebenen Maßnahmen verweigern, ist der Zugang zum 
Sportgelände zu verwehren.  
 

 
Diese Regeln und organisatorischen Maßnahmen sind strengstens 
einzuhalten. 
 

Sie sind abgeleitet von der aktuell gültigen Corona-Verordnung des 
Landes Baden-Württemberg vom 01. April 2022 und an die örtlichen 
Gegebenheiten angepasst.  
 
Der SV Ochsenhausen weist ausdrücklich darauf hin, dass 
zukünftige behördliche Anordnungen zu einer Aktualisierung dieses 
Hygienekonzeptes führen können, die dann gegebenenfalls mit 
weiteren Konsequenzen für die Besucher verbunden sind. 
 

Bei allen Spielen ist den verantwortlichen Personen Folge zu leisten.  
 

Ist eine Person dazu nicht bereit, ist es den verantwortlichen 
Personen des SV Ochsenhausen zur Durchsetzung des Hausrechtes 
vorbehalten sie vom Sportgelände zu verweisen.  
 

03. April 2022 
 
 
Albrecht Biechele  
Abteilungsleiter Fußball SV Ochsenhausen 

 

 
Dr. med. vet. Uwe Bamberger  
Vorsitzender SV Ochsenhausen 


